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RS OGH 1964/10/8 1Ob150/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1964

Norm

ABGB §1369

Rechtssatz

Die Rückerstattung einer Pachtkaution ist trotz Rückgabe des Pachtobjektes nicht fällig, wenn nicht zugleich auch die

für diesen Fall vereinbarte Rückgabe eines Warnlagers erfolgt.
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